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FAX+ 49  (0)30  18-17-53351 

BETREFF A f 
HIER B n  _rag~_n  nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IF<_;) 

encht uber die asyl d b h1·ebungsrelevante  Lage m  der Re-

REFERAT : 505-IFG 
IFG-Anfragen@diplo.de 
www .auswaertiges-amt.de publik N d - un a  sc or  mazedonien 

BEZUG Ihr An~ Ihre 1.rage  vom  10.  November 2022 , Gz.:  #262908 
ANLAGE -1-e Kostenübernahmeerklärung vom  29.  November 2022 

GZ 50 5 -S I l .03  E IFG  414-2022 (bitte bei  Antwort angeben) 
Berlin,  12.  Januar 2023 

rmationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
folgender Information: 

edonien (Bericht über die  asyl- und abschiebungsrelevante 

~ 022 hat das  Auswärtige Amt Ihnen mitgeteilt, dass Ihre An-
hen - und  damit gebührenfreien Auskunft - beantwortet wer-
d Zusammenstellen der angefragten Informationen sowie das 
Schutz öffentlicher und privater Belange sei mit einer Ge-

des Gebührenrahmens von 15,00 bis 500,00 €zurechnen. 
ten, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten möchten und zur 
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. trotz J(ostenfolge am Antrag festzuhalten. 
J"'rtel1 sie, 

Mit E-Mail vom 29. November 2022 erk a 

Hierauf ergeht folgender 

Ihrem Antrag wird teilweise stattgegeben. 
. . Hinblick auf die Einstufung der Republik Nord-

Als Anlage wird Ihnen der aktuelle „Be:icht_nn des§ 29 a AsylG" vom 3. Juni 2021 (Stand: 

m~edonien _als s_icheres Herkunftsland 1~ Stfi°:e elt. 
Apnl 2021) m tetlgeschwärzter Fassung uberrnitt 

Dieser Bescheid ergeht gebührenpflichtig. 

Begründun,K:. 

Gern. § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßga?e des ~ese~zes geg~nüber den Behörden 

des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Informat10nen.
11
s1~d J~doAnch die Tatbestandsv?raus-

setzungen der Ausschlusstatbestände der§§ 3 _ 6 IFG erfü t, 1st er trag auflnformat10nszu-

gang abzulehnen. 

Im Einzelnen beruhen die Schwärzungen für den „Bericht im Hinblick auf die Einstufung der 

Republik Nordmazedonien als sicheres Herkunftsland im Sinne des § 29 a AsylG" vom 3. Juni 

2021 (Stand: April 2021) auf folgenden Überlegungen, die in der nachstehenden Übersicht auf­

gelistet sind: 

Seite Begründung1 

4, 6, 8 § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

Wertende Aussage zu zentralem politischen Thema der Regierung 

6, 8, 11 § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

4, 5, 7, 8, 9, 10 

8, 11 § 3 3 Nr. 1 a) IFG: 

~ lc'unktionsfähigkeit und Leistungsfllhigkeit der 
Justi 

8, 11 

Funktionalität und Leistungsfahigkeit des 



Nachteilige A 

§ 3 Nr. 4 IFG und§ 3 Nr. 1 a) IFG: 

'wertende Aussage zu Drittstaaten 

§ 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

'wertende Aussagen zur behördlichen Funktionsfähigkeit 

§ 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

Wertende Aussage zu nichtstaatlichen Gruppen 

§ 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 c) IFG: 

~Ussagen zu Rückführungen, Abschiebungen, Wegen und Methoden 

irregulärer Migration 

uswirku . 
ngen auf internationale Beziehungen,§ 3 Nr. 1 a IFG 

§ 3 Nr. 1 a IFG . 
· sieht · tionen nachtei'l• eine Ausnahme von der Regel vor wenn das Bekanntwerden von Informa-

1ge Aus . . '. 
Wlrkungen auf internationale Beziehungen haben kann. 

Unter international . . . 

Deutschland und en ~ez1ehu~gen versteht man die au~wärt1gen __ Be~ange der Bundesrepublik . 

sehen- und übers das ~iplomattsc~e Vertrauensverhältms z~_ausland1s~hen Staaten sow1~ zu zw.1-

Nationen (v 
1 

B taathchen Orgamsationen, etwa der Europruschen Umon oder den Veremten 

BegI"ÜD; g · Ve eil vom 29. Oktober 2009 - BVerwG 7 C 22/08 - Juris-Rn. 14; die 

s BTDrucks 15/4493 S. 9). 

die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Republik 

beit mit den staatlichen Institutionen in der Republik Nordma­

rung. Dies betrifft Vorgänge sowohl im politischen als auch im 

enarbeit ist für das wirkungsvolle Eintreten für Werte, 

on erheblicher Bedeutung. 

eh das Bekanntwerden der in Rede stehenden Informationen 

Passagen enthalten wertende Aussagen zur Situation in der 

abelle oben). . 

nen kann daher nachteilige Auswirkungen auf das Erreichen 

esregierung haben. 

gern. § 3 Nr. 1 a IFG nicht uneingeschränkt gewährt wer-



Seite 4 von 6 

3 ~r. 1 c JFG 

s· herheit, § . 

Schu tz der inneren und äußeren ic JorJllationszugan? mcht, Wenn da B 
h auf lrlJ.' f 13e1ange der mneren und . s ekanntwer-

Nach § 3 Nr. 1 c IFG besteht der AJ1spru_ckUl1gen au__ ßeren Sicherheit schützt äußeren Sicher-
.1 - Auswir d au d § 3 N 1 

den der Informationen nachtet ige er inneren un_ den Bestan und die Sicherh . r. c IFG 

heit haben kann. Mit den_ Belangend dnung so~1e ·t des Staates und seiner E' ~lt des Bundes 

die freiheitlich demokratische Grundo~ionsfahtgket . nen Privater. Die inn innchtungen, vor 

und der Länder, einschließlich der fu ewa1tsaJlle Akt1° ere und äußere Si-

Angriffen durch fremde Staaten od~_r g. schiltzt-

cherheit werden institutionenunabhangig g~ Ab h' b 
.. führllngen, sc 1e unge . 

. u Ruck . 1„ M" n und irregulärer 

Durch die Offenbarung von Erkenntnissen z d Methode~ irre~u ar~r tgration gezogen werd 

Migration können Rückschlüsse auf Wege~ t 1·rregulare Migratmn f6rdernund d d h en. 
· konD e bl"k h b a urc nach-

Eine Veröffentlichung dieser Information d r ßundesrepu 1 a en als auch dass· h h . 

teilige Auswirkungen auf die Rechtsordnung h·\en. ic er eits-

risiko für die Bundesrepublik Deutschland er 
0 

JFG daher nicht vollständig gewährt 

Der Informationszugang kann gern.§ 3 Nr. 1 c werden. 

G ebenfalls einschlägig wäre 

Es wird darauf hingewiesen, dass § 3 Nr. 2 IF · 

Der Herausgabe steht insoweit § 3 Nr. 7 IFG entgegen. 

Schutz von Verschlusssachen,§ 3 Nr. 4 IFG 

Der vollständigen Bekanntgabe des als „Verschlusssache - _Nur · 
stuften Berichts des Auswärtigen Amts steht § 3 Nr. 4 IFG 1. V• 

tungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssac 

Die Unterlagen unterfallen einer Geheimhaltungs- und Vertra: 

Nr. 4 VSA. Gern. § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA werden Inhalte als „ 
eingestuft, bei denen die Kenntnisnahme durch Unbefugte 

Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann. 

Der Bericht enthält Einschätzungen und Wertungen, deren 

ternationalen Beziehungen und die innere und äußere Siehe 

nachteilig für die Interessen der Bundesrepublik Deutsch! 

Der Bericht kann Ihnen daher nur in teilweise geschwärzter 

Ihrem vollständigen Informationszugang steht§ 3 Nr. 4 IF 

h" einge­
Verwal­

gegen. 



Kostenentscheid ung: 
Für den  Informaf o € h  b ionszugang wird eine Gebühr von  121,0 er  o  en. 
Die Kodstenentscheidung beruht f  §  10 IFG i v .m.  §  1 Abs.  1 der Verordnung über die Gebüh-ren un Auslagen au · (IFGG  b V) Gemäß§  I o nach dem Informationsfreiheitsgesetz e · 
I c . Abs.  1 IFG werd für•  d'viduell zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem Illormationsfre .h  . en m I d. K . . .  h 

d 1  e1tsgesetz G  bühr·· hoben  Die Höhe 1eser osten onent1ert s1c am ent-stan  enen y e 
1 e en er · -'-' . _rwa  tungsaufwand· die Gebühren sind zudem so  zu bemessen, dass der lniormati-

on~zugang wirksam in Anspru  h, mmen werden kann.  Die Gebühr darf zudem nach allge-memen Gebühr c geno . engnmdsätzen nicht unangemessen sem. 

~;e 2Ge bühren und Auslagen richten sich im  Einzelnen nach§  10  Abs.  1 IFG_i.V.m._ Teil A_: 
· ·2  der Anlage zur IFGGeb V Danach ist für die Herausgabe von Abschn:ften em Gebuhren-rahmen von 30 00 b' · ' 1s  500,00 € vorgesehen. 

Die Be~beitung Ihres Antrags hat einen Aufwand von 60 Minuten für Mitarbeiter/-innen des hö-
heren J?. 1enstes und 75 Minuten für Mitarbeiter/-innen des gehobenen Dienstes für die Sichtung 
und Prufung der geWiinschten Informationen auf Grundlage des IFG sowie die Zusammenstel-
lung -~d Schwärzung der Unterlagen verursacht.  Bei Zugrundelegung von pauschalierten Stun-
dens_atze~ pro Arbeitsstunde von 60,00 €  für Mitarbeiter-linnen des höheren und 45,00 € für Mit-
arbeiter/-mnen des gehobenen  Dienstes sind daher Gebühren in Höhe von 121,00 € angefallen. 
Die  Geb ·· 
zu der ge 
Gebühre 

abschreckende Wirkung entfalten und in einem angemessenen Verhältnis 
iStehen.  Anhaltspunkte dafür, dass der Informationszugang durch die 

in Anspruch genommen werden kann, sind nicht ersichtlich. 

esamtbetrag i. H.  v.  EUR 121,00 innerhalb von 4 Wochen auf 

undesbank, Filiale Leipzig 
se Halle 0000 0086 0010 40 1860 

Sie bitte an:  880801017170, 505-lFG-414-2022 
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Ihre Rechte (RechtsbehelfsbelehruP&t . nats nach Bekanntgabe w· 
Geg~n diesen ~esche~d kann innerhalb eines M~en. 

tderspruch beim Aus-

wärtigen Amt m Berlin oder Bonn erhoben wer 


